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м 9ƛƴƭŜƛǘǳƴƎ ǳƴŘ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ 

Die 4. BEMA Grundstücksverwaltungs GmbH plant die Aufstellung des Bebauungsplans αGras-
wiesen, 1. Änderungά, der den Abbruch des bestehenden Netto-Markts in der Heilbronner 
Straße 99 und die anschließende Neubebauung der Fläche in größerem Umfang vorsieht. Das 
Plangebiet umfasst die Flst.-Nr. 891/12, 891/13 und 819/14 sowie Teile von Flst.-Nr. 7335/1 
(Heilbronner Straße) der Gemarkung Massenbachhausen. Im Zusammenhang mit dem Vorha-
ben wurde am 07.09.2022 eine ökologische Übersichtsbegehung des Geländes durchgeführt, 
wobei das Untersuchungsgebiet leicht über das eigentliche Plangebiet hinausging (Abb. 1).  
Die Begehung fand statt, um eine Einschätzung von Habitatpotenzialen und möglichen arten-
schutzrechtlichen Konflikten mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch das ge-
plante Vorhaben zu erhalten. Außerdem diente sie zur Festlegung des Umfangs eventuell not-
wendiger, weiterer artenschutzrechtlicher Untersuchungen. 
 

 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet (rote Markierung), ohne Maßstab; Kartengrundlage: Räumliches Informations- und Pla-

nungssystem (RIPS) der LUBW; Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 und © BKG 
(www.bkg.bund.de)  

 
 
 
 
 

Bestand 
Netto-Markt 

αGewässerbegleitender Auwaldstreifen am Biberbach zwischen 
Massenbach und Massenbachhausenά όhŦŦŜƴƭŀƴŘōƛƻǘƻǇΣ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘ 
nach § 30 BNatSchG/ § 33 NatSchG BW) Fettwiese 

Straßenböschungen 
Flst.-Nr. 7335/1 

Acker 

RÜB 

RRB 
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н DŜōƛŜǘǎōŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ 

2.1 Umfeld und Schutzgebiete 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Massenbachhausen 
(Abb. 2). Auf den Plangebietsflächen sind keine Schutzgebiete vorhanden. Die Umgebung ist 
von Siedlungsraum und landwirtschaftlichen Nutzflächen geprägt. Unmittelbar nördlich an 
das Plangebiet grenzt mit dem Massenbach und seinen Gehölzstreifen ein nach § 30 
BNatSchG / § 33 Naturschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg (NatSchG BW) geschütz-
tes Offenlandbiotop an (αGewässerbegleitender Auwaldstreifen am Biberbach zwischen Mas-
senbach und Massenbachhausenά, Biotop-Nr. 168201250818; vgl. Abb. 1). 
 

 
Abb. 2: Untersuchungsgebiet (rote Markierung) und Umgebung, ohne Maßstab; Kartengrundlage: Räumliches Informa-

tions- und Planungssystem (RIPS) der LUBW; Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 und 
© BKG (www.bkg.bund.de)  

 

2.2 Habitatstrukturen 

Auf Flst.-Nr. 891/13 liegt das Bestandsgebäude des Netto-Supermarkts mit angrenzenden Par-
kierungsflächen, Zierrabatten und jungen Einzelbäumen (Abb. 3). Bei dem Netto-Markt han-
delt es sich um ein modernes Gebäude, dessen Lüftungsschlitze am Dachgiebel und Dachtrauf 
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durch ein feinmaschiges Gitter vor eindringenden Tieren abgesichert sind (Abb. 4 und 5).  Auf 
Flst.-Nr. 224/2 grenzt der Massenbach mit einem durchgängigen Auwaldstreifen an (vgl. 
Abb. 3). Auf Flst.-Nr. 891/2-6 liegen technische Bauwerke der Siedlungswasserwirtschaft, da-
runter ein Regenrückhaltebecken (RRB) auf Flst.-Nr. 891/2 und 891/3 und Schachtbauwerke 
eines geschlossenen Regenüberlaufbeckens (RÜB) auf Flst.-Nr. 891/5 und 891/6 (vgl. Abb. 1). 
Zum Zeitpunkt der Begehung lag ein Einstau des RRB mit ca. 30-50 cm Wasserstand vor. Die 
Flachwasserbereiche sind strukturreich mit einem Rohrkolben-Röhricht sowie Kraut- und 
Hochstaudensäumen ausgeprägt (Abb. 6). Die Vegetation auf der Beckendecke des RÜB ist 
spärlich und sehr trocken. Auf dem südöstlich angrenzenden Acker auf Flst.-Nr. 4837 wurde 
Weidelgras eingesät. Auf Flst.-Nr. 891/12 nördlich des Bestandsgebäudes liegt eine Fettwiese. 
Zum Zeitpunkt der Begehung dominierte im Wiesenbestand die Wilde Möhre. An der Heil-
bronner Straße befinden sich nordostexponierte besonnte Böschungen; zudem stockt im 
Nordwesten ein dichtes Gehölz (Abb. 7 und 8). 
 

  
Abb. 3: Blick auf den Netto-Markt aus südlicher Rich-

tung 

 

Abb. 4: Gitter hinter Lüftungsschlitzen am Dachgie-
bel  

  

Abb. 5: Spalte mit Brett abgedichtet (gelbe Markierung) 

 

Abb. 6: Regenrückhaltebecken 
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Abb. 7: Fettwiese auf Flst.-Nr. 891/12 mit angrenzen-
den Straßenböschungen (rote Markierung) der 
Heilbronner Straße 

Abb. 8: Fettwiese auf Flst.-Nr. 891/12 mit angren-
zenden Zierrabatten des Netto-Markts 

 
 
 

о !ǊǘŜƴǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ wŜƭŜǾŀƴȊǇǊǸŦǳƴƎ 

3.1 Rechtliche Grundlagen 

Für Planungen und Bauvorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng geschützte 
Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen. Die Aufgabe be-
steht laut dem Gesetz darin, im Rahmen der Planfeststellung zu prüfen, ob lokale Populatio-
nen streng geschützter Arten des Anhang IV der FFH-RL, nach europäischem Recht geschützte 
Vogelarten und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 aufgeführt sind (streng 
geschützte Arten gem. BArtSchV), sowie Rote Liste Arten (www.rote-liste-zentrum.de) voraus-
sichtlich erheblich gestört werden. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zudem ist das Tö-
tungsverbot bei der Planung zu beachten (hier gilt Individuenbezug): Es ist zu prüfen, ob sich 
das Tötungs- ƻŘŜǊ ±ŜǊƭŜǘȊǳƴƎǎǊƛǎƛƪƻ αǎƛƎƴƛŦƛƪŀƴǘά ŜǊƘǀƘǘΦ1 Alle geeigneten Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen sind bei Bedarf grundsätzlich zu ergreifen. Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten dürfen nur entfernt werden, wenn deren ökologische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Dazu sind vorgezogene Maßnahmen zulässig. Die ande-
ǊŜƴ ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ ǿŜƴƛƎŜǊ ǎǘǊŜƴƎŜƴ {ŎƘǳǘȊǎǘŀǘǳǎ ŦŀƭƭŜƴŘŜƴ αōŜǎƻƴŘŜǊǎ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜƴ !ǊǘŜƴά ǎƛƴŘ 
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG zu behandeln. Es gilt Satz 5 entsprechend: α{ƛƴŘ ŀƴŘŜǊŜ ōŜǎƻƴπ
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- ǳƴŘ ±ŜǊƳŀǊƪǘǳƴƎǎǾŜǊōƻǘŜ ǾƻǊάΦ 5ƛŜǎŜ !Ǌπ
ten sind in der Planung z. B. durch Vermeidungs-, Minderungs- und (artenschutzrechtliche) 
Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. Das Artenschutzrecht unterliegt nicht der fachpla-
nerischen Abwägung und ist zwingend zu beachten. 
 
 
 
 

 
1 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg (2009): Hinweis-Papier der LANA zu zentralen unbestimmten 

Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes 


